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fahren, die nicht in Anhang A aufgeführt sind, sollten nicht in den
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.

(10) In den Anwendungsbereich dieser Verordnung sollten Verfahren einbezo-
gen werden, die die Rettung wirtschaftlich bestandsfähiger Unternehmen,
die sich jedoch in finanziellen Schwierigkeiten befinden, begünstigen und
Unternehmern eine zweite Chance bieten. Einbezogen werden sollten vor
allem Verfahren, die auf eine Sanierung des Schuldners in einer Situation
gerichtet sind, in der lediglich die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz
besteht, und Verfahren, bei denen der Schuldner ganz oder teilweise die
Kontrolle über seine Vermögenswerte und Geschäfte behält. Der Anwen-
dungsbereich sollte sich auch auf Verfahren erstrecken, die eine Schuldbe-
freiung oder eine Schuldenanpassung in Bezug auf Verbraucher und Selb-
ständige zum Ziel haben, indem z.B. der vom Schuldner zu zahlende
Betrag verringert oder die dem Schuldner gewährte Zahlungsfrist ver-
längert wird. Da in solchen Verfahren nicht unbedingt ein Verwalter
bestellt werden muss, sollten sie unter diese Verordnung fallen, wenn sie
der Kontrolle oder Aufsicht eines Gerichts unterliegen. In diesem Zusam-
menhang sollte der Ausdruck „Kontrolle“ auch Sachverhalte einschließen,
in denen ein Gericht nur aufgrund des Rechtsbehelfs eines Gläubigers oder
anderer Verfahrensbeteiligter tätig wird.

(11) Diese Verordnung sollte auch für Verfahren gelten, die einen vorläufigen
Aufschub von Vollstreckungsmaßnahmen einzelner Gläubiger gewähren,
wenn derartige Maßnahmen die Verhandlungen beeinträchtigen und die
Aussichten auf eine Sanierung des Unternehmens des Schuldners mindern
könnten. Diese Verfahren sollten sich nicht nachteilig auf die Gesamtheit
der Gläubiger auswirken und sollten, wenn keine Einigung über einen
Sanierungsplan erzielt werden kann, anderen Verfahren, die unter diese
Verordnung fallen, vorgeschaltet sein.

(12) Diese Verordnung sollte für Verfahren gelten, deren Eröffnung öffentlich
bekanntzugeben ist, damit Gläubiger Kenntnis von dem Verfahren erlan-
gen und ihre Forderungen anmelden können, und dadurch der kollektive
Charakter des Verfahrens sichergestellt wird, und damit den Gläubigern
Gelegenheit gegeben wird, die Zuständigkeit des Gerichts überprüfen zu
lassen, das das Verfahren eröffnet hat.

(13) Dementsprechend sollten vertraulich geführte Insolvenzverfahren vom An-
wendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden. Solche Ver-
fahren mögen zwar in manchen Mitgliedstaaten von großer Bedeutung
sein, es ist jedoch aufgrund ihrer Vertraulichkeit unmöglich, dass ein
Gläubiger oder Gericht in einem anderen Mitgliedstaat Kenntnis von der
Eröffnung eines solchen Verfahrens erlangt, so dass es schwierig ist, ihren
Wirkungen unionsweit Anerkennung zu verschaffen.

(14) Ein Gesamtverfahren, das unter diese Verordnung fällt, sollte alle oder
einen wesentlichen Teil der Gläubiger des Schuldners einschließen, auf die
die gesamten oder ein erheblicher Anteil der ausstehenden Verbindlich-
keiten des Schuldners entfallen, vorausgesetzt, dass die Forderungen der
Gläubiger, die nicht an einem solchen Verfahren beteiligt sind, davon
unberührt bleiben. Verfahren, die nur die finanziellen Gläubiger des
Schuldners betreffen, sollten auch unter diese Verordnung fallen. Ein Ver-
fahren, das nicht alle Gläubiger eines Schuldners einschließt, sollte ein
Verfahren sein, dessen Ziel die Rettung des Schuldners ist. Ein Verfahren,
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das zur endgültigen Einstellung der Unternehmenstätigkeit des Schuldners
oder zur Verwertung seines Vermögens führt, sollte alle Gläubiger des
Schuldners einschließen. Einige Insolvenzverfahren für natürliche Per-
sonen schließen bestimmte Arten von Forderungen, wie etwa Unterhalts-
forderungen, von der Möglichkeit einer Schuldenbefreiung aus, was aber
nicht bedeuten sollte, dass diese Verfahren keine Gesamtverfahren sind.

(15) Diese Verordnung sollte auch für Verfahren gelten, die nach dem Recht
einiger Mitgliedstaaten für eine bestimmte Zeit vorläufig oder einstweilig
eröffnet und durchgeführt werden können, bevor ein Gericht durch eine
Entscheidung die Fortführung des Verfahrens als nicht vorläufiges Ver-
fahren bestätigt. Auch wenn diese Verfahren als „vorläufig“ bezeichnet
werden, sollten sie alle anderen Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.

(16) Diese Verordnung sollte für Verfahren gelten, die sich auf gesetzliche
Regelungen zur Insolvenz stützen. Allerdings sollten Verfahren, die sich
auf allgemeines Gesellschaftsrecht stützen, das nicht ausschließlich auf
Insolvenzfälle ausgerichtet ist, nicht als Verfahren gelten, die sich auf
gesetzliche Regelungen zur Insolvenz stützen. Ebenso sollten Verfahren
zur Schuldenanpassung nicht bestimmte Verfahren umfassen, in denen es
um den Erlass von Schulden einer natürlichen Person mit sehr geringem
Einkommen und Vermögen geht, sofern derartige Verfahren nie eine
Zahlung an Gläubiger vorsehen.

(17) Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte sich auf Verfahren er-
strecken, die eingeleitet werden, wenn sich ein Schuldner in nicht finan-
ziellen Schwierigkeiten befindet, sofern diese Schwierigkeiten mit der
tatsächlichen und erheblichen Gefahr verbunden sind, dass der Schuldner
gegenwärtig oder in Zukunft seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht
begleichen kann. Der maßgebliche Zeitraum zur Feststellung einer solchen
Gefahr kann mehrere Monate oder auch länger betragen, um Fällen Rech-
nung zu tragen, in denen sich der Schuldner in nicht finanziellen Schwie-
rigkeiten befindet, die die Fortführung seines Unternehmens und mittel-
fristig seine Liquidität gefährden. Dies kann beispielsweise der Fall sein,
wenn der Schuldner einen Auftrag verloren hat, der für ihn von ent-
scheidender Bedeutung war.

(18) Die Vorschriften über die Rückforderung staatlicher Beihilfen von insol-
venten Unternehmen, wie sie nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Union ausgelegt worden sind, sollten von dieser Ver-
ordnung unberührt bleiben.

(19) Insolvenzverfahren über das Vermögen von Versicherungsunternehmen,
Kreditinstituten, Wertpapierfirmen und anderen Firmen, Einrichtungen
oder Unternehmen, die unter die Richtlinie 2001/24/EG des Europäisch-
en Parlaments und des Rates1) fallen, und Organismen für gemeinsame
Anlagen sollten vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenom-
men werden, da für sie besondere Vorschriften gelten und die nationalen
Aufsichtsbehörden weitreichende Eingriffsbefugnisse haben.

(20) Insolvenzverfahren sind nicht zwingend mit dem Eingreifen einer Justizbe-
hörde verbunden. Der Ausdruck „Gericht“ in dieser Verordnung sollte
daher in einigen Bestimmungen weit ausgelegt werden und Personen oder

1) Amtl. Anm.: Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April
2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten (ABl. L 125 vom 5.5.2001, S. 15).
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Stellen umfassen, die nach einzelstaatlichem Recht befugt sind, Insolvenz-
verfahren zu eröffnen. Damit diese Verordnung Anwendung findet, muss
es sich um ein Verfahren (mit den entsprechenden gesetzlich festgelegten
Handlungen und Formalitäten) handeln, das nicht nur im Einklang mit
dieser Verordnung steht, sondern auch in dem Mitgliedstaat der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens offiziell anerkannt und rechtsgültig ist.

(21) Verwalter sind in dieser Verordnung definiert und in Anhang B aufgeführt.
Verwalter, die ohne Beteiligung eines Justizorgans bestellt werden, sollten
nach nationalem Recht einer angemessenen Regulierung unterliegen und
für die Wahrnehmung von Aufgaben in Insolvenzverfahren zugelassen sein.
Der nationale Regelungsrahmen sollte angemessene Vorschriften über den
Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten umfassen.

(22) Diese Verordnung erkennt die Tatsache an, dass aufgrund der großen
Unterschiede im materiellen Recht ein einziges Insolvenzverfahren mit
universaler Geltung für die Union nicht realisierbar ist. Die ausnahmslose
Anwendung des Rechts des Staates der Verfahrenseröffnung würde vor
diesem Hintergrund häufig zu Schwierigkeiten führen. Dies gilt etwa für
die in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägten nationalen
Regelungen zu den Sicherungsrechten. Aber auch die Vorrechte einzelner
Gläubiger im Insolvenzverfahren sind teilweise vollkommen anders aus-
gestaltet. Bei der nächsten Überprüfung dieser Verordnung wird es erfor-
derlich sein, weitere Maßnahmen zu ermitteln, um die Vorrechte der
Arbeitnehmer auf europäischer Ebene zu verbessern. Diese Verordnung
sollte solchen unterschiedlichen nationalen Rechten auf zweierlei Weise
Rechnung tragen. Zum einen sollten Sonderanknüpfungen für besonders
bedeutsame Rechte und Rechtsverhältnisse vorgesehen werden (z.B. ding-
liche Rechte und Arbeitsverträge). Zum anderen sollten neben einem
Hauptinsolvenzverfahren mit universaler Geltung auch innerstaatliche Ver-
fahren zugelassen werden, die lediglich das im Eröffnungsstaat befindliche
Vermögen erfassen.

(23) Diese Verordnung gestattet die Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens in
dem Mitgliedstaat, in dem der Schuldner den Mittelpunkt seiner haupt-
sächlichen Interessen hat. Dieses Verfahren hat universale Geltung sowie
das Ziel, das gesamte Vermögen des Schuldners zu erfassen. Zum Schutz
der unterschiedlichen Interessen gestattet diese Verordnung die Eröffnung
von Sekundärinsolvenzverfahren parallel zum Hauptinsolvenzverfahren.
Ein Sekundärinsolvenzverfahren kann in dem Mitgliedstaat eröffnet wer-
den, in dem der Schuldner eine Niederlassung hat. Seine Wirkungen sind
auf das in dem betreffenden Mitgliedstaat belegene Vermögen des Schuld-
ners beschränkt. Zwingende Vorschriften für die Koordinierung mit dem
Hauptinsolvenzverfahren tragen dem Gebot der Einheitlichkeit in der
Union Rechnung.

(24)Wird über das Vermögen einer juristischen Person oder einer Gesellschaft
ein Hauptinsolvenzverfahren in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in
dem sie ihren Sitz hat, eröffnet, so sollte die Möglichkeit bestehen, im
Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Uni-
on ein Sekundärinsolvenzverfahren in dem Mitgliedstaat zu eröffnen, in
dem sie ihren Sitz hat, sofern der Schuldner einer wirtschaftlichen Aktivität
nachgeht, die den Einsatz von Personal und Vermögenswerten in diesem
Mitgliedstaat voraussetzt.
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(25) Diese Verordnung gilt nur für Verfahren in Bezug auf einen Schuldner, der
Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen in der Union hat.

(26) Die Zuständigkeitsvorschriften dieser Verordnung legen nur die interna-
tionale Zuständigkeit fest, das heißt, sie geben den Mitgliedstaat an, dessen
Gerichte Insolvenzverfahren eröffnen dürfen. Die innerstaatliche Zustän-
digkeit des betreffenden Mitgliedstaats sollte nach dem nationalen Recht
des betreffenden Staates bestimmt werden.

(27) Vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens sollte das zuständige Gericht von
Amts wegen prüfen, ob sich der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interes-
sen des Schuldners oder der Niederlassung des Schuldners tatsächlich in
seinem Zuständigkeitsbereich befindet.

(28) Bei der Beantwortung der Frage, ob der Mittelpunkt der hauptsächlichen
Interessen des Schuldners für Dritte feststellbar ist, sollte besonders berück-
sichtigt werden, welchen Ort die Gläubiger als denjenigen wahrnehmen,
an dem der Schuldner der Verwaltung seiner Interessen nachgeht. Hierfür
kann es erforderlich sein, die Gläubiger im Fall einer Verlegung des Mittel-
punkts der hauptsächlichen Interessen zeitnah über den neuen Ort zu
unterrichten, an dem der Schuldner seine Tätigkeiten ausübt, z.B. durch
Hervorhebung der Adressänderung in der Geschäftskorrespondenz, oder
indem der neue Ort in einer anderen geeigneten Weise veröffentlicht
wird.

(29) Diese Verordnung sollte eine Reihe von Schutzvorkehrungen enthalten,
um betrügerisches oder missbräuchliches Forum Shopping zu verhindern.

(30) Folglich sollten die Annahmen, dass der Sitz, die Hauptniederlassung und
der gewöhnliche Aufenthalt jeweils der Mittelpunkt des hauptsächlichen
Interesses sind, widerlegbar sein, und das jeweilige Gericht eines Mitglied-
staats sollte sorgfältig prüfen, ob sich der Mittelpunkt der hauptsächlichen
Interessen des Schuldners tatsächlich in diesem Mitgliedstaat befindet. Bei
einer Gesellschaft sollte diese Vermutung widerlegt werden können, wenn
sich die Hauptverwaltung der Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat
befindet als in dem Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz der Gesellschaft
befindet, und wenn eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Faktoren die
von Dritten überprüfbare Feststellung zulässt, dass sich der tatsächliche
Mittelpunkt der Verwaltung und der Kontrolle der Gesellschaft sowie der
Verwaltung ihrer Interessen in diesem anderen Mitgliedstaat befindet. Bei
einer natürlichen Person, die keine selbständige gewerbliche oder freibe-
rufliche Tätigkeit ausübt, sollte diese Vermutung widerlegt werden kön-
nen, wenn sich z.B. der Großteil des Vermögens des Schuldners außerhalb
des Mitgliedstaats des gewöhnlichen Aufenthalts des Schuldners befindet
oder wenn festgestellt werden kann, dass der Hauptgrund für einen Umzug
darin bestand, einen Insolvenzantrag im neuen Gerichtsstand zu stellen,
und die Interessen der Gläubiger, die vor dem Umzug eine Rechtsbezie-
hung mit dem Schuldner eingegangen sind, durch einen solchen Insol-
venzantrag wesentlich beeinträchtigt würden.

(31) Im Rahmen desselben Ziels der Verhinderung von betrügerischem oder
missbräuchlichem Forum Shopping sollte die Vermutung, dass der Mittel-
punkt der hauptsächlichen Interessen der Sitz, die Hauptniederlassung der
natürlichen Person bzw. der gewöhnliche Aufenthalt der natürlichen Per-
son ist, nicht gelten, wenn – im Falle einer Gesellschaft, einer juristischen
Person oder einer natürlichen Person, die eine selbständige gewerbliche
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oder freiberufliche Tätigkeit ausübt, – der Schuldner seinen Sitz oder seine
Hauptniederlassung in einem Zeitraum von drei Monaten vor dem Antrag
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in einen anderen Mitgliedstaat ver-
legt hat, oder – im Falle einer natürlichen Person, die keine selbständige
gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt – wenn der Schuldner
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Zeitraum von sechs Monaten
vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in einen anderen
Mitgliedstaat verlegt hat.

(32) Das Gericht sollte in allen Fällen, in denen die Umstände des Falls Anlass
zu Zweifeln an seiner Zuständigkeit geben, den Schuldner auffordern,
zusätzliche Nachweise für seine Behauptung vorzulegen, und, wenn das
für das Insolvenzverfahren geltende Recht dies erlaubt, den Gläubigern des
Schuldners Gelegenheit geben, sich zur Frage der Zuständigkeit zu äu-
ßern.

(33) Stellt das mit dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens befasste
Gericht fest, dass der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen nicht in
seinem Hoheitsgebiet liegt, so sollte es das Hauptinsolvenzverfahren nicht
eröffnen.

(34) Allen Gläubigern des Schuldners sollte darüber hinaus ein wirksamer
Rechtsbehelf gegen die Entscheidung, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen,
zustehen. Die Folgen einer Anfechtung der Entscheidung, ein Insolvenz-
verfahren zu eröffnen, sollten dem nationalen Recht unterliegen.

(35) Die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet das Insolvenz-
verfahren eröffnet wurde, sollten auch für Klagen zuständig sein, die sich
direkt aus dem Insolvenzverfahren ableiten und eng damit verknüpft sind.
Zu solchen Klagen sollten unter anderem Anfechtungsklagen gegen Be-
klagte in anderen Mitgliedstaaten und Klagen in Bezug auf Verpflichtungen
gehören, die sich im Verlauf des Insolvenzverfahrens ergeben, wie z.B. zu
Vorschüssen für Verfahrenskosten. Im Gegensatz dazu leiten sich Klagen
wegen der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Vertrag, der vom
Schuldner vor der Eröffnung des Verfahrens abgeschlossen wurde, nicht
unmittelbar aus dem Verfahren ab. Steht eine solche Klage im Zusammen-
hang mit einer anderen zivil- oder handelsrechtlichen Klage, so sollte der
Verwalter beide Klagen vor die Gerichte am Wohnsitz des Beklagten
bringen können, wenn er sich von einer Erhebung der Klagen an diesem
Gerichtsstand einen Effizienzgewinn verspricht. Dies kann beispielsweise
dann der Fall sein, wenn der Verwalter eine insolvenzrechtliche Haftungs-
klage gegen einen Geschäftsführer mit einer gesellschaftsrechtlichen oder
deliktsrechtlichen Klage verbinden will.

(36) Das für die Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens zuständige Gericht
sollte zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen und von Sicherungsmaß-
nahmen ab dem Zeitpunkt des Antrags auf Verfahrenseröffnung befugt
sein. Sicherungsmaßnahmen sowohl vor als auch nach Beginn des Insol-
venzverfahrens sind zur Gewährleistung der Wirksamkeit des Insolvenz-
verfahrens von großer Bedeutung. Diese Verordnung sollte hierfür ver-
schiedene Möglichkeiten vorsehen. Zum einen sollte das für das Hauptin-
solvenzverfahren zuständige Gericht einstweilige Maßnahmen und Siche-
rungsmaßnahmen auch über Vermögensgegenstände anordnen können,
die sich im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten befinden. Zum anderen
sollte ein vor Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens bestellter vorläufiger
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Verwalter in den Mitgliedstaaten, in denen sich eine Niederlassung des
Schuldners befindet, die nach dem Recht dieser Mitgliedstaaten möglichen
Sicherungsmaßnahmen beantragen können.

(37) Das Recht, vor der Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens in dem Mitgliedstaat, in dem der Schuldner eine
Niederlassung hat, zu beantragen, sollte nur lokalen Gläubigern und Be-
hörden zustehen beziehungsweise auf Fälle beschränkt sein, in denen das
Recht des Mitgliedstaats, in dem der Schuldner den Mittelpunkt seiner
hauptsächlichen Interessen hat, die Eröffnung eines Haupt-
insolvenzverfahrens nicht zulässt. Der Grund für diese Beschränkung ist,
dass die Fälle, in denen die Eröffnung eines Partikularverfahrens vor dem
Hauptinsolvenzverfahren beantragt wird, auf das unumgängliche Maß be-
schränkt werden sollen.

(38) Das Recht, nach der Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens in dem Mitgliedstaat, in dem der Schuldner
eine Niederlassung hat, zu beantragen, wird durch diese Verordnung nicht
beschränkt. Der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens oder jede andere,
nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats dazu befugte Person sollte
die Eröffnung eines Sekundärverfahrens beantragen können.

(39) Diese Verordnung sollte Vorschriften für die Bestimmung der Belegenheit
der Vermögenswerte des Schuldners vorsehen, und diese Vorschriften
sollten bei der Feststellung, welche Vermögenswerte zur Masse des Haupt-
oder des Sekundärinsolvenzverfahrens gehören, und auf Situationen, in
denen die dinglichen Rechte Dritter betroffen sind, Anwendung finden.
Insbesondere sollte in dieser Verordnung bestimmt werden, dass Europäi-
sche Patente mit einheitlicher Wirkung, eine Gemeinschaftsmarke oder
jedes andere ähnliche Recht, wie gemeinschaftliche Sortenschutzrechte
oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, nur in das Hauptinsolvenzver-
fahren mit einbezogen werden dürfen.

(40) Ein Sekundärinsolvenzverfahren kann neben dem Schutz der inländischen
Interessen auch anderen Zwecken dienen. Dies kann der Fall sein, wenn
die Insolvenzmasse des Schuldners zu verschachtelt ist, um als Ganzes
verwaltet zu werden, oder weil die Unterschiede in den betroffenen
Rechtssystemen so groß sind, dass sich Schwierigkeiten ergeben können,
wenn das Recht des Staates der Verfahrenseröffnung seine Wirkung in den
anderen Staaten, in denen Vermögensgegenstände belegen sind, entfaltet.
Aus diesem Grund kann der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens die
Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens beantragen, wenn dies für
die effiziente Verwaltung der Masse erforderlich ist.

(41) Sekundärinsolvenzverfahren können eine effiziente Verwaltung der Insol-
venzmasse auch behindern. Daher sind in dieser Verordnung zwei spezi-
fische Situationen vorgesehen, in denen das mit einem Antrag auf Eröff-
nung eines Sekundärinsolvenzverfahrens befasste Gericht auf Antrag des
Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröffnung eines solchen Ver-
fahrens aufschieben oder ablehnen können sollte.

(42) Erstens erhält der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens im Rahmen
dieser Verordnung die Möglichkeit, den lokalen Gläubigern die Zusiche-
rung zu geben, dass sie so behandelt werden, als wäre das Sekundärinsol-
venzverfahren eröffnet worden. Bei dieser Zusicherung ist eine Reihe von
in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen zu erfüllen, insbesonde-
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re muss sie von einer qualifizierten Mehrheit der lokalen Gläubiger gebil-
ligt werden. Wurde eine solche Zusicherung gegeben, so sollte das mit
einem Antrag auf Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens befasste
Gericht den Antrag ablehnen können, wenn es der Überzeugung ist, dass
diese Zusicherung die allgemeinen Interessen der lokalen Gläubiger an-
gemessen schützt. Das Gericht sollte bei der Beurteilung dieser Interessen
die Tatsache berücksichtigen, dass die Zusicherung von einer qualifizierten
Mehrheit der lokalen Gläubiger gebilligt worden ist.

(43) Für die Zwecke der Abgabe einer Zusicherung an die lokalen Gläubiger
sollten die in dem Mitgliedstaat, in dem der Schuldner eine Niederlassung
hat, belegenen Vermögenswerte und Rechte eine Teilmasse der Insolvenz-
masse bilden, und der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens sollte bei
ihrer Verteilung bzw. der Verteilung des aus ihrer Verwertung erzielten
Erlöses die Vorzugsrechte wahren, die Gläubiger bei Eröffnung eines
Sekundärinsolvenzverfahrens in diesem Mitgliedstaat hätten.

(44) Für die Billigung der Zusicherung sollte, soweit angemessen, das nationale
Recht Anwendung finden. Insbesondere sollten Forderungen der Gläubi-
ger für die Zwecke der Abstimmung über die Zusicherung als festgestellt
gelten, wenn die Abstimmungsregeln für die Annahme eines Sanierungs-
plans nach nationalem Recht die vorherige Feststellung dieser Forderun-
gen vorschreiben. Gibt es nach nationalem Recht unterschiedliche Ver-
fahren für die Annahme von Sanierungsplänen, so sollten die Mitglied-
staaten das spezifische Verfahren benennen, das in diesem Zusammenhang
maßgeblich sein sollte.

(45) Zweitens sollte in dieser Verordnung die Möglichkeit vorgesehen werden,
dass das Gericht die Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens vorläufig
aussetzt, wenn im Hauptinsolvenzverfahren eine vorläufige Aussetzung
von Einzelvollstreckungsverfahren gewährt wurde, um die Wirksamkeit
der im Hauptinsolvenzverfahren gewährten Aussetzung zu wahren. Das
Gericht sollte die vorläufige Aussetzung gewähren können, wenn es der
Überzeugung ist, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz der Interessen
der lokalen Gläubiger bestehen. In diesem Fall sollten alle Gläubiger, die
von dem Ergebnis der Verhandlungen über einen Sanierungsplan betroffen
sein könnten, über diese Verhandlungen informiert werden und daran
teilnehmen dürfen.

(46) Im Interesse eines wirksamen Schutzes lokaler Interessen sollte es dem
Verwalter im Hauptinsolvenzverfahren nicht möglich sein, das in dem
Mitgliedstaat der Niederlassung befindliche Vermögen missbräuchlich zu
verwerten oder missbräuchlich an einen anderen Ort zu bringen, ins-
besondere wenn dies in der Absicht geschieht, die wirksame Befriedigung
dieser Interessen für den Fall, dass im Anschluss ein Sekundärinsolvenz-
verfahren eröffnet wird, zu vereiteln.

(47) Diese Verordnung sollte die Gerichte der Mitgliedstaaten, in denen Sekun-
därinsolvenzverfahren eröffnet worden sind, nicht daran hindern, gegen
Mitglieder der Geschäftsleitung des Schuldners Sanktionen wegen etwaiger
Pflichtverletzung zu verhängen, sofern diese Gerichte nach nationalem
Recht für diese Streitigkeiten zuständig sind.

(48) Hauptinsolvenzverfahren und Sekundärinsolvenzverfahren können zur
wirksamen Verwaltung der Insolvenzmasse oder der effizienten Verwertung
des Gesamtvermögens beitragen, wenn die an allen parallelen Verfahren
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beteiligten Akteure ordnungsgemäß zusammenarbeiten. Ordnungsgemäße
Zusammenarbeit setzt voraus, dass die verschiedenen beteiligten Verwalter
und Gerichte eng zusammenarbeiten, insbesondere indem sie einander
wechselseitig ausreichend informieren. Um die dominierende Rolle des
Hauptinsolvenzverfahrens sicherzustellen, sollten dem Verwalter dieses
Verfahrens mehrere Einwirkungsmöglichkeiten auf gleichzeitig anhängige
Sekundärinsolvenzverfahren gegeben werden. Der Verwalter sollte ins-
besondere einen Sanierungsplan oder Vergleich vorschlagen oder die Aus-
setzung der Verwertung der Masse im Sekundärinsolvenzverfahren be-
antragen können. Bei ihrer Zusammenarbeit sollten Verwalter und Gerich-
te die bewährten Praktiken für grenzüberschreitende Insolvenzfälle be-
rücksichtigen, wie sie in den Kommunikations- und
Kooperationsgrundsätzen und ‑leitlinien, die von europäischen und inter-
nationalen Organisationen auf dem Gebiet des Insolvenzrechts ausgearbei-
tet worden sind, niedergelegt sind, insbesondere den einschlägigen Leit-
linien der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht (UNCITRAL).

(49) Zum Zwecke dieser Zusammenarbeit sollten Verwalter und Gerichte Ver-
einbarungen schließen und Verständigungen herbeiführen können, die der
Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen meh-
reren Insolvenzverfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten über das Ver-
mögen desselben Schuldners oder von Mitgliedern derselben Unterneh-
mensgruppe dienen, sofern dies mit den für die jeweiligen Verfahren
geltenden Vorschriften vereinbar ist. Diese Vereinbarungen und Verständi-
gungen können in der Form – sie können schriftlich oder mündlich sein –
und im Umfang – von allgemein bis spezifisch – variieren und von ver-
schiedenen Parteien geschlossen werden. In einfachen allgemeinen Ver-
einbarungen kann die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit der
Parteien hervorgehoben werden, ohne dass dabei auf konkrete Punkte
eingegangen wird, während in spezifischen Vereinbarungen ein Rahmen
von Grundsätzen für die Verwaltung mehrerer Insolvenzverfahren fest-
gelegt werden und von den beteiligten Gerichten gebilligt werden kann,
sofern die nationalen Rechtsvorschriften dies erfordern. In ihnen kann
zum Ausdruck gebracht werden, dass Einvernehmen unter den Parteien
besteht, bestimmte Schritte zu unternehmen oder Maßnahmen zu treffen
oder davon abzusehen.

(50) In ähnlicher Weise können Gerichte verschiedener Mitgliedstaaten durch
die Koordinierung der Bestellung von Verwaltern zusammenarbeiten. In
diesem Zusammenhang können sie dieselbe Person zum Verwalter für
mehrere Insolvenzverfahren über das Vermögen desselben Schuldners oder
verschiedener Mitglieder einer Unternehmensgruppe bestellen, voraus-
gesetzt, dies ist mit den für die jeweiligen Verfahren geltenden Vorschriften
– insbesondere mit etwaigen Anforderungen an die Qualifikation und
Zulassung von Verwaltern – vereinbar.

(51) Diese Verordnung sollte gewährleisten, dass Insolvenzverfahren über das
Vermögen verschiedener Gesellschaften, die einer Unternehmensgruppe
angehören, effizient geführt werden.

(52)Wurden über das Vermögen mehrerer Gesellschaften derselben Unterneh-
mensgruppe Insolvenzverfahren eröffnet, so sollten die an diesen Verfahren
beteiligten Akteure ordnungsgemäß zusammenarbeiten. Die verschiedenen
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